
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und 
Leistungen der Autoteile A & K GmbH Hamburg

IX.  Teilnichtigkeit, Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht 
1.)  Sollte  eine  Bestimmung  in  diesen  Verkaufsbedingungen  oder  eine  Bestimmung
im  Rahmen  sonstiger  Vereinbarungen  unwirksam  sein  oder 
werden,  oder  ist  eine Bestimmung  nicht Vertragsbestandteil  geworden, 
so  wird  hiervon  die  Wirksamkeit  aller  sonstigen  Bestimmungen  oder 
Vereinbarungen  nicht  berührt.  Insoweit  richtet  sich  dann  der  Vertragsinhalt
nach den gesetzlichen Vorschriften. 

2.)  Erfüllungsort  für  die  Lieferung  ist  das  Herstellerwerk  bzw.  unser 
Auslieferungslager. Erfüllungsort für die Zahlung ist unser Geschäftssitz. 

3.)  Gerichtsstand  ist  unser  Geschäftssitz. Wir  sind  jedoch  berechtigt,  den 
Besteller  auch  an  einem  sonstigen  gesetzlichen  Gerichtsstand  zu verklagen.  

4.)  Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluß  des  Kollisionsrechts,  des  einheitlichen  UN-Kaufrechts  oder 
sonstiger Konventionen über das Recht des Warenkaufs. 
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